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Veröffentlicht durch die Öffentlichkeitsbeauftragte
gemäß § 36 und § 37 der Satzung der Studierendenschaft sp.uni-bonn.de/bekanntmachungen



Dritte Satzung zur Änderung der 
Fachschaftenfinanzsatzung
Die Fachschaftenkonferenz hat am 23.03.2026 beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Satzung über die Finanzen der 

Fachschaften

Die Satzung über die Finanzen der Fachschaften vom 01. Juli 2025 (Bekanntmachungen der 
Studierendenschaft, Nr. 39 / 2025), zuletzt geändert durch die zweite Satzung zur Änderung 
der Fachschaftenfinanzsatzung vom 2. Februar 2026 (Bekanntmachungen der 
Studierendenschaft, Nr. 5 / 2026), wird wie folgt geändert:

1. § 5 Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:
„(7) Anträge auf BFSG sowie Vorankündigungen sind über die Plattform zu stellen. 
Zugehörige Dokumente sind über die Plattform einzureichen.“

2. § 24 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
„(2) Einer Vorankündigung beizufügen sind:

1. Begründung der Abweichung von Anlage 1 

2. Vorkalkulation der Maßnahme“

3. Anlage 1 Punkt 1. Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
„(3) Anträge müssen über die Plattform nach § 5 Absatz 1 gestellt werden.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung auf der 
Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft in Kraft.


